
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1981/11/25 6Ob812/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.11.1981

Norm

BStG §20 Abs3

Rechtssatz

Diese Bestimmung kann durch Analogieschluß keinesfalls auf den Fall der Zahlung und Annahme der Entschädigung

mit Übergabe der enteigneten Sache und Begehren auf Neufestsetzung der Entschädigung angewendet werden.

Entscheidungstexte

6 Ob 812/81

Entscheidungstext OGH 25.11.1981 6 Ob 812/81

Veröff: JBl 1983,93 (Kühne,623)
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